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Sachverhaltsdarstellung: 

Auf o.g. Flurstück ist die Modernisierung des Gartenhauses mit 
Terrassenüberdachung geplant (sh. Antragsunterlagen). 

Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und ist somit gemäß § 35 BauGB zu 
beurteilen. 

Gem. § 35 Abs. 2 BauGB (Bauen im Außenbereich) können sonstige Vorhaben im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. 

Durch den Landkreis wird gem. § 35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB eine Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange gesehen, da das Vorhaben die Entstehung, Verfestigung oder 
Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt (sh. Anhörschreiben LK). 

Durch den Bauherren wurde zum Anhörschreiben Stellung genommen und es 
wurden ergänzende Unterlagen eingereicht (sh. Anlage ergänzende Unterlagen). 

Für das Vorhaben ist das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB bis zum 
13.05.2024 erforderlich. 

Beschlussvorschlag 
Der Bauausschuss der Gemeinde Pinnow empfiehlt, das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag BA 231041 für die Modernisierung des Gartenhauses 



mit Terrassenüberdachung auf dem Flst.145/6 der Flur 1 in der 
Gemarkung Petersberg zu erteilen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine 

Anlage/n 
1 Antragsunterlagen (öffentlich) 

 

2 Anhörschreiben (öffentlich) 

 

3 ergänzende Unterlagen (öffentlich) 
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Es soll eine neue Terrassenüberdachung im Anschluss an das Gebäude errichtet werden. Die Konstruk-

tion hat ein eigenes Tragwerk und eine vom Gebäude unabhängige Gründung gemäß statischer Notwen-

digkeit.“ 

 
Dazu ist zunächst festzustellen, dass der unteren Bauaufsichtsbehörde zu keinem Zeitpunkt eine Bauge-
nehmigung bezüglich der Nutzungsänderung von einem Pumpenhäuschen zu einem Gartenhaus vorge-
legt wurde. Per Sachstandsinformation mit Datum vom 15.04.2014 wurde zwar ein Bestandsschutz be-
stätigt, diese Bestätigung erscheint jedoch fraglich. Ein Bestandsschutz kann nur entfaltet werden, wenn 
eine bauliche Anlage zulässig und mit erteilter Genehmigung errichtet wurde, bzw. wie in diesem Fall 
eine Nutzungsänderung per Genehmigung erteilt wurde.   
 
Der Bestandsschutz erstreckt sich "nicht auf Nutzungsänderungen", "die dem Gebäude einen anderen 
Charakter verleihen". Für den Bestandsschutz ist kennzeichnend, dass er die bauliche Anlage nur in ihrer 
jeweiligen Funktion deckt (vgl. etwa die Urteile vom 21. Oktober 1968 - BVerwG IV C 13.68 - (Buchholz 
406.11 § 35 BBauG Nr. 75), vom 30. April 1969 - BVerwG IV C 63.68 - (Buchholz 406.11 § 35 BBauG 
Nr. 82) und vom 25. November 1970 - BVerwG IV C 119.68 - in BVerwGE 36, 296 (300) sowie die Be-
schlüsse vom 30. Juni 1969 - BVerwG IV CB 18.69 - (Buchholz 11 Art. 14 GG Nr. 100) und vom 14. Ja-
nuar 1972 - BVerwG IV B 39.70 - (S. 3)). Entfällt diese Funktion, so erledigt sich damit zugleich der Be-
standsschutz. Das trifft auch für eine Nutzungsänderung der hier in Rede stehenden Art zu. Es kam von 
der Funktion des Gebäudes als Pumpenhäuschen zu einer privaten Funktion als Gartenhaus. 
 
Darüber hinaus kam es bereits in der Vergangenheit zu baulichen Veränderungen auf dem in Rede ste-
henden Grundstück.  
 
Zum einen wurde bereits eine Terrassenüberdachung ohne Genehmigung errichtet und zum anderen 
wurde, wie Sie bereits in Ihren Erläuterungen vorgetragen haben, die Gründungsplatte der ursprünglich 
außen stehenden Pumpenbehälter und Anlagenteile zu einer Terrassenfläche umgenutzt und mit einer 
Holzverkleidung versehen.   
Dies spricht ebenfalls für eine eindeutige Funktionsänderung des ehemaligen Pumpenhausgrundstückes. 
 
Wie der Fotodokumentation vom 18.10.2023 zu entnehmen ist, wurde vor Antragstellung die Holzverklei-
dung von dem Gebäude entfernt und ein teilweiser Abriss der o.g. Glasbausteine ist ebenfalls erfolgt. 
Durch den Austausch der Glasbausteine ist eine wesentliche Änderung der Bausubstanz zu befürchten. 
 
Bauplanungsrechtlich ist Ihr Vorhaben wie folgt zu beurteilen:  
Das von Ihnen beantragte Vorhaben befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) und auch außerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil gemäß § 34 BauGB. Demzufolge ist Ihr Vorhaben nach § 35 BauGB – Bauen im 
Außenbereich – zu beurteilen. Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung frei zu halten.  
 
Ausnahmsweise können im Außenbereich sog. privilegierte Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zugelas-
sen werden, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert 
ist und sie eine der Nummer 1 bis 9 entsprechenden Zweckbestimmung aufweisen. Zu den privilegierten 
Vorhaben zählen u. a. landwirtschaftliche Betriebe, Vorhaben der öffentlichen Versorgung mit Wasser,  
Wärme, Vorhaben mit besonderer Anforderung an die Umgebung z. B. Wetterstationen. Die Errichtung von 
Gebäuden zu Freizeit- Erholungszwecken zählen regelmäßig nicht zu den nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 
BauGB privilegierten Vorhaben.  
 
Da die Voraussetzungen zur Beurteilung als sog. privilegiertes Vorhaben hier nicht zutreffen und auch ein 
teilprivilegiertes Vorhaben im Sinne von § 35 Abs.4 BauGB diesseits nicht erkennbar ist, erfolgt eine Prü-
fung des Vorhabens nach § 35 Abs. 2 BauGB.  
 
Nach § 35 Abs. 2 BauGB können im Einzelfall auch so genannte sonstige Vorhaben zugelassen werden, 
soweit keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist.  
Der Begriff des öffentlichen Belangs bezieht sich auf alle öffentlichen Interessen, die im Hinblick auf das 
bestehende Grundstück bodenrechtlich von Bedeutung sind. Die öffentlichen Belange sind insbesondere 
dann beeinträchtigt, wenn das Vorhaben Belange nach § 35 Abs. 3 Nr. 1-8 BauGB beeinträchtigt.  
 
Gem. § 35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB liegt insbesondere eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn 
das Vorhaben die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt. Das 
ist hier der Fall. Wie bereits erwähnt ist der Außenbereich von einer Bebauung frei zu halten. Nach dem 
Sinn und Zweck des öffentlichen Belanges der Vermeidung von Splittersiedlungen sollen zusammen-
hangslose und unorganische Streubebauungen verhindert werden.  
Durch die Erweiterung des „Gartenhauses“ mit einer Terrassenüberdachung, kommt es zu einer Intensi-
vierung der Nutzung des sich als leeren Raumes darstellenden Gartenhauses. Bislang handelt es sich  
 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE527838411/format/xsl/part/K?oi=YfX8UdkdGN&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BURE004258123/format/xsl/part/K?oi=YfX8UdkdGN&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BWRE041538309/format/xsl/part/K?oi=YfX8UdkdGN&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BWRE041538309/format/xsl/part/K?oi=YfX8UdkdGN&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE529458413/format/xsl/part/K?oi=YfX8UdkdGN&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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um einen einzigen Raum mit einem niedrig gehaltenen Ausbaustandard. Durch den Austausch der Glas-
bausteine mit Porenbetonsteinen, sowie der Einbau von Estrich auf Dämmlage lässt eine massive Erhö-
hung des Ausbaustandards befürchten.  Auch die geplante Zimmeraufteilung durch den Einbau eines 
WC´s und einer Dusche lässt die Intensivierung der Nutzung des Außenbereichsgrundstückes befürch-
ten. 
 
Das Vorhabengrundstück liegt ferner innerhalb der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Schweriner Seenlandschaft – Landkreis Parchim“ in der Fassung der 5. Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Schweriner Seenlandschaft im Landkreis Ludwigslust-
Parchim“ vom 12.09.2019. Nach§ 5 Abs. 2 Nr. 20 der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist es insbe-
sondere Verboten bauliche Anlagen wesentlich zu ändern oder zu errichten, auch wenn sie keiner Bau-
genehmigung nach der Landesbauordnung bedürfen. Somit ist auch der öffentliche Belang nach § 35 
Abs. 3 Nr. 5 BauGB berührt. 
 
Eine Genehmigung für Ihr Vorhaben würde eine negative Vorbildwirkung auf weitere nicht privilegierte Vor-
haben im Außenbereich ausstrahlen.   
 
Es ist somit festzustellen, dass das ehemalige Pumpenhäuschen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften in seiner baulichen Substanz und in seiner Nutzungsart geändert wurde bzw. würde und ihm 
fehlt die formelle sowie materielle Legalität. Sie können sich nicht auf einen fortwirkenden Bestands-
schutz für das Gebäude berufen, da der Bestandsschutz erloschen ist. Der Bestandsschutz erfasst nur 
das Gebäude in der baulichen Substanz und Nutzung, wie sie zu irgendeinem früheren Zeitpunkt formell 
oder materiell rechtmäßig waren. Veränderungen in der Substanz oder der Nutzungsart führen zum Ver-
lust des Bestandsschutzes. 
 
Da dem Vorhaben öffentliche Belange entgegenstehen, wäre das von Ihnen beantragte Vorhaben auch 
nicht als sonstiges Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2 BauGB zulässig.   
 
Ihr Vorhaben stellt subsummiert kein privilegiertes, begünstigendes oder sonstiges zulässiges Vorhaben 
im Außenbereich dar und ist somit abzulehnen.  
 
Entsprechend § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz M-V erhalten Sie vor Erlass des Bescheides die Mög-
lichkeit, sich zu den für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen zu äußern. Ihre Rückäußerung erbitte 
ich bis zum  
 

01.03.2024.  
 
Erfolgt bis zum genannten Zeitpunkt keine Rückäußerung, ergeht der Bescheid nach Aktenlage. 
 
Hinweise:  
Die Anhörung kann innerhalb der oben genannten Frist in Schriftform oder im Rahmen eines vorher zu 
vereinbarenden persönlichen Gespräches erfolgen. Sollten Sie an einer mündlichen Anhörung interessiert 
sein, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter zur Vereinbarung eines Termins. 
 
Die Anhörung ist Bestandteil des bauaufsichtlichen Verfahrens und kein in sich selbständiger Verwaltungs-
akt. Sie kann deshalb nicht mit einem Rechtsbehelf angefochten werden. Vorsorglich weise ich darauf hin, 
dass ein erfolglos geführtes Antragsverfahren nach Aufnahme der sachlichen Bearbeitung einen gebüh-
renpflichtigen Verwaltungsakt nach sich zieht. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
gez. Jarchow 
Sachbearbeiterin Bauplanung 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erzeugt und enthält daher keine Unterschrift. 
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